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8.       Allgemeine Grundlagen und Informationen 
8.1     Gesetzlicher Rahmen 

 
 
8.1.2   Gemeinsamer Bundesausschuss  
 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss ersetzt nach den Regelungen des § 91 ff. des SGB V 
seit dem 1. Januar 2004 die bisherigen Normsetzungsgremien der gemeinsamen 
Selbstverwaltung. Er ist das entscheidende, wichtigste Gremium für die Ausgestaltung der 
ambulanten und stationären medizinischen Versorgung der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Er besteht aus neun Vertretern der Leistungserbringer, neun 
Vertretern der Kassenseite sowie drei unparteiischen Mitgliedern. Darüber hinaus hat der 
Gesetzgeber besondere Regelungen für die Beteiligung von Patienten geschaffen. § 140f 
Abs. 2 des SGB V regelt, dass den Interessenvertretungen der Patienten und den sie 
beratenden Organisationen im Gemeinsamen Bundesausschuss ein Mitberatungsrecht 
eingeräumt wird. Zur Wahrnehmung dieser Rechte benennen die Organisationen 
sachkundige Personen, die die notwendige Kompetenz mitbringen. Diese sollen in den 
Gremien mit höchstens der Zahl vertreten sein, mit der auch die Spitzenverbände der 
Krankenkassen in diesen Gremien vertreten sind. Der Gesetzgeber möchte die 
Patientensouveränität stärkten. Die Versicherten sollen künftig intensiver in diejenigen 
Entscheidungsprozesse der GKV, die die Versorgung betreffen, eingebunden werden.  
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